
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Bundesschiedskommission 
 

Beschluss 
in dem Parteiordnungsverfahren 

28/1977/P 
16.12.1977 

 
 
auf Antrag des Vorstandes des SPD-Ortsvereins G, vertreten durch den 1. Vorsitzenden D, 
N 
 

- Antragsteller und Berufungsantragsgegner - 
 
gegen 
 
G, G 

- Antragsgegner und Berufungsantragsteller - 
 
Beigetreten: Vorstand des SPD-Unterbezirks K, vertreten durch 
den Vorsitzenden K, K 
 
hat die Bundesschiedskommission auf ihrer Sitzung am 16. Dezember 1977 in Nürnberg 
unter Mitwirkung von 
 

Käte Strobel (Vorsitzende) 
Dr. Johannes Strelitz und 
Ludwig Metzger 

 
beschlossen: 
 
Die Angelegenheit wird an die Vorinstanz, die Schiedskommission III des SPD-Bezirks N, 
zurückverwiesen. 
 
 

G r ü n d e 
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Der Antragsgegner rügt in seiner Berufungsbegründung an die Bundesschiedskommission 
vor allem, daß er nicht in der durch die Schiedsordnung vorgeschriebenen Weise zur 
mündlichen Verhandlung am 14.9.1977 geladen worden sei. Die Bundesschiedskommission 
hat aus den Akten festgestellt, daß die Ladungen der Verfahrensbeteiligten zwar durch 
Einschreibebrief, aber ohne Rückschein vorgenommen wurden. Mit Ausnahme des 
Antragsgegners haben die Verfahrensbeteiligten den Zugang der Ladung auf Postkarten der 
Bezirksschiedskommission III des Bezirks N bestätigt. Der Antragsgegner hat eine solche 
Bestätigung nicht vorgenommen und rügt die Unkorrektheit der Ladung. 
 
Da in der Tat bei der Ladung durch die Bezirksschiedskommission die Formvorschriften des 
§ 8 Abs. 3 und des § 29 Abs. 1 der Schiedsordnung (Ladungen schriftlich durch Zustellung 
mit eingeschriebenem Brief mit Rückschein) nicht eingehalten wurden, kann dem 
Antragsgegner nicht die Behauptung widerlegt werden, er habe die Ladung nicht erhalten. 
Auf seine materiellen Behauptungen kommt es daher im gegenwärtigen Stand des 
Verfahrens nicht an. 
Die Angelegenheit war daher zur erneuten Verhandlung an die Vorinstanz mit Hinweis auf 
die Notwendigkeit, die Ladungen gemäß den oben erwähnten Vorschriften der 
Schiedsordnung vorzunehmen, zurückzuverweisen. 
 
 
 
 
(Käte Strobel) 
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